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teile ich mit, dass nur ich mandatiert bin und der vormalige Schriftsatz dd er 
vorherigen Prozessbbevollmächtigten nur fristwahrend eingereicht wurde. Ich 
begründe ich die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde wie folgt und 
beantrage zu beschließen: 

 

1. Die Entscheidung des AG Bremerhaven wird aufgehoben. 

Klarstellend wird die entzogene elterlichen Sorge auf die Mutter    
zurückübertragen. 

 

 

2. Die Staatskasse trägt die Kosten der Mutter. 

 

 

Zur Begründung trage ich vor wie folgt: 

 

 

I. 
1. 

Die Entscheidung des AG Bremerhaven ist formal und materiell rechtswidrig. 

 

Es fehlt die von Verfassungs wegen gebotene Anhörung des Kindes, die 
stattgefunden hat, aber keinen Eingang in die Entscheidung des Gerichtes. 

 

Auch die Aussage des Verfahrensbeistandes hat in die Entscheidung keinen 
Eingang gefunden. 

 

Die Entscheidung verstößt daher gegen Art. 1 Abs. 1 d. GG, weil das Kind 
zum bloßen Objekt staatlichen Handelns degradiert wurde.  

 

Die Anhörung war daher wohl nur formell,  nicht inhaltlich. 
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2. 

Dabei muss es erwähnt bleiben, dass das Gericht das Kind Unvertreten in der 
Anhörung getroffen hat, alleine, eingesperrt in einer Psychiatrie. 

 

Es kann dabei dahingestellt bleiben, ob die Verfahrensbeiständin tatsächlich 
erkrankt war oder nicht. 

  

Eine Anhörung hätte unter diesen Aspekten nicht erfolgen dürfen, sei es um 
sicher zu stellen, dass das Kind nicht unter medikamentösen Einflüssen steht, 
sei es um sicher zu stellen, dass der Wille des Kindes vom Gericht auch 
ordnungsgemäß zur Akte gereicht wird. 

  






































